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Einführung 

Der Artenschutz besitzt im europäischen Recht seit der sogenannten kleinen Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 12.12.2007 eine besondere Bedeutung. Als 
Konsequenz hieraus, sind die Aspekte des Artenschutzes bei allen Bauleitplan- und baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren im verstärkten Maß zu berücksichtigen. Im Vordergrund der 
Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) stehen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG mit den 
relevanten Zugriffs- und Störungsverboten sowie dem Schutz der Lebensstätte.  
Eine besondere Bedeutung weisen in solchen Prüfverfahren die Artengruppen der Vögel und 
Fledermäuse mit zahlreichen streng geschützten Arten auf (KIEL 2005, MKULNV 2010). 
 

1. Vorhaben 

 
In Freckenhorst ist an der Dechaneistraße in der Flur 5 Flurstücke 1564 + (1338) der Bau neuer 
Wohngebäude geplant. Der Bauplatz wurde bisher als Garten mit ausschließlicher Nutzung als 
Rasenfläche genutzt. Da durch den Neubau, die (Zer)Störung von Nistplätzen europäisch 
geschützter Vogelarten sowie die Beeinträchtigung potenzieller Fledermausquartiere nicht 
ausgeschlossen werden konnte, war eine Potenzialanalyse mit der einmaligen Suche nach 
Hinweisen auf diese Artengruppen erforderlich.  
Die entsprechende Begehung und Kontrolle erfolgte am 22.4.2015 durch das Büro 
FAUNISTISCHE GUTACHTEN Dipl.-Geogr. Michael Schwartze aus Warendorf.   
 

2. Ablauf der Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) 

In Planungs- und Zulassungsverfahren ist die Artenschutzprüfung vorgeschrieben, insofern 
Hinweise auf das Vorkommen planungsrelevanter Arten vorliegen bzw. die Habitatbedingungen im 
Eingriffsraum diese vermuten lassen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Belange des besonderen 
Artenschutzes flächendeckend gelten. Dies gilt z.B. auch für Vorhaben im unbeplanten 
Innenbereich sowie bei Gebäudeabriss oder –sanierungen. 
Im folgenden sollen die wesentlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und der 
Ablauf der ASP kurz beschrieben werden: 
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Rechtliche Grundlagen 
 
Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 12.12.2007 und 
zuletzt 29.7.2009 erfolgte die erforderliche Anpassung des deutschen Artenschutzes an 
europarechtliche Vorgaben. Ziel des Gesetzes ist der Schutz der biologischen Vielfalt u.a. auf der 
Grundlage der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL). In 
Planungs- und Zulassungsverfahren ist durch eine vertiefende Prüfung - der sogenannten 
Artenschutzprüfung (ASP) - die Auswirkung eines Vorhabens auf die besonders und streng 
geschützten Arten zu untersuchen, insofern deren Vorkommen im Eingriffsraum nicht 
ausgeschlossen werden kann. Für diese Gruppe gelten die z.T. sehr weit reichenden 
Schädigungs- und Störungsverbote des §44 BNatSchG. 

Die wesentlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes sollen nachfolgend kurz 
erläutert werden: 

Zu den besonders geschützten Arten zählen nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 

• a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 
Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 
17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind, 

• b) nicht unter Buchstabe a fallende  
• aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 
• bb) europäische Vogelarten, 
• c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind; 

Streng geschützt ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 eine Teilmenge dieser besonders geschützten Arten 

• a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
• b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
• c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 aufgeführt sind; 

 
Für diese Arten ist im Rahmen von Eingriffsplanungen der § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
mit den Zugriffsverboten von Bedeutung. Dort heißt es: 

Es ist verboten:  
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  
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Ablauf 
 
Die artenschutzrechtlichen Prüfung ist in drei Stufen gegliedert:  

• In der Stufe I erfolgt eine Sichtung der potenziell vorkommenden Arten- bzw. Artengruppen. 
Alle verfügbaren Informationen über planungsrelevante Arten werden geprüft (z.B. 
vorhandene Kartierungen, Fundortkataster, etc.). Unter Berücksichtigung der 
Habitatvoraussetzungen im Eingriffsraum sowie den relevanten Wirkfaktoren des Eingriffs 
werden die möglichen artenschutzrechtlichen Konflikte prognostiziert. Nur unter der 
Voraussetzung, dass Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können, ist eine 
vertiefende Art-zu-Art-Betrachtung mit der Durchführung einer Bestandsaufnahme 
erforderlich. 

• In der Stufe II wird die artenschutzrechtliche Wirkungsprognose unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) erstellt. Eine artbezogene Prüfung der Verbotstatbestände wird durchgeführt. 

• In der Stufe III dem Ausnahmeverfahren wird geprüft, ob die drei 
Ausnahmevoraussetzungen (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) 
vorliegen und damit eine Ausnahme von den Verboten möglich ist. 

 

3. Erfassungsmethodik 

 
Eine vollständige Brutvogelerfassung war aufgrund der Lage inmitten eines Wohngebietes sowie 
der geringen Größe des Planungsraumes nicht erforderlich. Die Bewertung beschränkte sich auf 
eine einmalige Kartierung während der Brutzeit und eine Potenzialanalyse zur Ermittlung der 
Eignung für planungsrelevante Brutvogelarten. Für die vorliegende Untersuchung war eine 
Potenzialabschätzung bzw. Messtischabfrage der Stufe I ausreichend. Diese dient der 
Abschätzung potenzieller Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, europäischen 
Vogelarten und Arten der BArtSchV im Vorfeld einer ggf. nachfolgenden artenschutzrechtlichen 
Prüfung. Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage des vorhandenen Vegetationsbestandes. 
Dieser wurde im Rahmen einer Begehung am 22.4.2015 dokumentiert.  
Zur Analyse der potenziell betroffenen Arten wurde der vorhandene Datenbestand auf Basis des 
Fundortkatasters der LANUV ausgewertet (MTB 4013/4). 
 

4. Kurzbeschreibung des Planungsraumes 

 
Der Planungsraum befindet sich südlich von Warendorf im Ortsteil Freckenhorst. Es handelt sich 
um zwei Grundstücksparzellen, die bisher nicht bebaut sind und als Rasenflächen genutzt wurden. 
Die Parzellen bestehen ausschließlich aus einer großen Rasenfläche ohne weiteren 
Gehölzbestand. Die begrenzenden Hecken und weiteren Bäume gehören zu den angrenzenden 
Grundstücken.  
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Foto 1: Zentraler Bereich der für die Bebauung vorgesehenen Parzellen. Der 
Gehölzbestand zählt zu Nachbargrundstücken und ist von dem Eingriff nicht betroffen. 

 

5. Ergebnisse 

Fledermäuse  

Bäume oder Gebäude sind auf dem Grundstück bisher nicht vorhanden. Mögliche 
Fledermausquartiere sind deshalb von dem Eingriff nicht betroffen.  

Vögel  

Bei der Begehung wurden lediglich nahrungssuchende Grün- und Buchfinken sowie einzelne 
Haussperlinge beobachtet. Nachweise von planungsrelevanten Vogelarten (KAISER 2014) 
gelangen nicht.  
Beide Parzellen werden von nährstoffreichen Grasfluren dominiert. Gehölzbestände sind auf den 
Bauflächen nicht vorhanden, die als Nestgrundlage von Bedeutung wären. Bodenbrütende Arten 
sind aufgrund der Lage inmitten eines Wohngebietes nicht zu erwarten. 
 

Fazit der Artenschutzprüfung, Stufe I 

Durch die Umstrukturierung des Eingriffsraumes mit dem geplanten Neubau ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung weder für die Artengruppe der Fledermäuse noch für die Vögel zu 
prognostizieren.  
 
Avifauna (Vögel) 

Bestandsgefährdete, planungsrelevante Vogelarten nach KAISER (2014) sind innerhalb des 
Planungsraumes nicht zu erwarten. Dies ist mit der relativ geringen Größe des überplanten 
Gebietes sowie den nicht ausreichenden Habitatbedingungen für anspruchsvolle und 
planungsrelevante Arten zu begründen. Auch das Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten, 
die im Fundortkataster aufgelistet sind, kann aufgrund der ungeeigneten Habitatbedingungen 
ausgeschlossen werden. 
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Für die zu erwartenden häufigen und anpassungsfähigen Brutvogelarten kann davon 
ausgegangen werden, dass aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen 
Erhaltungszustandes die Verbote des § 44 BNatSchG nicht betroffen sind (MKULNV 2010). Der 
günstige Erhaltungszustand wird durch kleinräumige Beeinträchtigungen einzelner Individuen nicht 
beeinträchtigt und negative Auswirkungen des Populationsniveaus auf biogeografischer Ebene 
sind nicht zu erwarten. 
 
Fledermäuse 

Der Planungsraum ist als Quartierstandort für Fledermäuse ungeeignet. Zu erwarten ist aufgrund 
der beschriebenen Habitatbedingungen, dass die Baugrundstücke von Fledermäusen als 
Nahrungshabitat genutzt werden. Fledermäuse jagen bevorzugt entlang von Hecken und 
Baumreihen nach Insekten. Im Fundortkataster sind innerhalb des Messtischblattes mit 
Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler und Zwergfledermaus vier 
verschiedene Fledermausarten nachgewiesen (Tab. B im Anhang). Im Artenschutzrecht steht nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG der Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Vordergrund. 
Andere Räume mit funktionaler Bedeutung wie z.B. Nahrungshabitate und Wanderkorridore fallen 
laut Definition nicht unter diese vergleichbar strengen Bestimmungen. Dies gilt allerdings nur, 
solange Funktionslebensräume nicht essenziell bedeutend sind für die Aufrechterhaltung der 
Population (SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE 2010). Aufgrund der Lage inmitten eines 
kleingartenreichen Wohngebietes ist mit ausreichender Sicherheit zu prognostizieren, dass die 
Beeinträchtigung des Planungsraumes nicht zu einem Verlust essenzieller Nahrungslebensräume 
führt. Die angrenzenden Gärten weisen vergleichbare Strukturen in ausreichender Quantität und 
Qualität auf, in welche die Tiere ausweichen können.  
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
 
Warendorf, den 8.6.2015 
 

 
....................... 
Michael Schwartze 
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Tab. A: Planungsrelevante Vogelarten nach KAISER (2014) im MTB 4013/4 nach Angaben des 
Fundortkatasters der LANUV mit Angaben zu Gefährdung und Status. Abkürzungen: Bv Brutvogel, Ng 
Nahrungsgast, * ungefährdet, RL NRW Rote Liste Nordrhein-Westfalen (SUDMANN et al. 2008), RL 
BRD Rote Liste Bundesrepublik Deutschland (SÜDBECK et al. 2007), 1 vom Aussterben bedroht, 2 
stark gefährdet, 3 gefährdet, V Vorwarnliste, S von Schutzmaßnahmen abhängig, R extrem selten.  
 

Art Status  RL NRW / RL BRD  

Rebhuhn Bv 2 S / 2 

Habicht Bv V / * 

Sperber Bv * / * 

Wespenbussard Bv 2 / V 

Mäusebussard Bv * / * 

Rohrweihe Bv 3S / * 

Turmfalke Bv VS / * 

Großer Brachvogel Bv 2S / 2 

Kiebitz Bv 3 / 2 

Bekassine Dz 1S / 1N 

Waldschnepfe Bv V / 3 

Turteltaube Bv 2 / 3 

Kuckuck Bv 3 / V 

Schleiereule Bv S / * 

Steinkauz Bv 3 S / 2  

Waldohreule Bv 3 / * 

Waldkauz Bv * / * 

Schwarzspecht Bv S / * 

Kleinspecht Bv 3 / V 

Mittelspecht Bv V / * 

Feldlerche Bv 3 / 3 

Rauchschwalbe Bv 3S / V 

Mehlschwalbe Bv 3S / V 

Waldlaubsänger Bv 3 / * 

Nachtigall Bv 3 / * 

Feldsperling Bv 3 / * 

Gartenrotschwanz Bv 2 / * 

Baumpieper Bv 3 / V 

Wiesenpieper Bv 2 / V 

 
Tab. B: Artenliste der Fledermäuse im MTB 4013/4 nach Angaben des Fundortkatasters der LANUV 
mit Angaben zur Gefährdung. Abkürzungen: * ungefährdet, RL NRW Rote Liste Nordrhein-Westfalen  
(MEINIG et al. 2011), RL BRD Rote Liste Bundesrepublik Deutschland (MEINIG et al. 2009), 1 vom 
Aussterben bedroht, 2 stark gefährdet, 3 gefährdet, V Vorwarnliste, G Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes, D Daten unzureichend. 
 

Art RL NRW / RL BRD 

Breitflügelfledermaus 2 / G 

Fransenfledermaus * / 3 

Großer Abendsegler R / 3 

Zwergfledermaus * / * 

 


